Polen erinnert an Katyn

B. Hoffmann

Am 19. September 2005 gab es einen kurzen Artikel in der FAZ über das Gedenken der Polen an den Einmarsch der Sowjets (nicht „Überfall“ – so was machen nur wir Deutschen) in Ostpolen am 17.09.1939. 

„Vor der russischen Botschaft in Warschau forderten Hinterbliebene Moskau auf, die Ermordung mehrerer Tausend Polen während der sowjetischen Besatzung von 1939 bis zum deutschen Überfall (nicht „Präventiveinmarsch“ – so was machen nur demokratische Staaten) auf die Sowjetunion im Juni 1941 als Völkermord anzuerkennen. 21.768 polnische Soldaten, Intellektuelle und Geistliche wurden im April und Mai 1940 in der Nähe der Stadt Katyn vom sowjetischen Staatssicherheitsdienst getötet (nicht „ermordet“ – so was machen nur...)....Der Kreml hatte 1990 zugegeben, daß das in der offiziellen Darstellung lange als Tat der Deutschen dargestellte Verbrechen von Stalin angeordnet worden war. Die russische Militärstaatsanwaltschaft hatte Mitte März ein auf polnische Bitte eröffnetes Verfahren wegen Völkermord eingestellt, da das Massaker nicht diesen Tatbestand erfülle.“

Damals, beim Nürnberger Prozeß im Jahre 1946, wurde diesem Ereignis seitens russischer Ankläger wesentlich mehr Bedeutung zugemessen. Damals - das war zu der Zeit, als die Ereignisse bei Katyn noch als Verbrechen der Deutschen angeprangert wurden. Im Originalton liest sich das wie folgt (Hervorhebungen nicht original!):

Oberst Pokrowsky, stellvertretender Hauptankläger für die Sowjetunion, beim Nürnberger Prozeß am 14. Februar 1946, Bd. 17 S. 469 f:

„Ich möchte mich jetzt mit den Grausamkeiten beschäftigen, die von den Hitleristen gegenüber den Angehörigen der tschechoslowa​kischen, polnischen und jugoslawischen Armeen begangen wurden. Wir ersehen aus der Anklageschrift, daß eine der wichtigsten verbrecherischen Handlungen, für die die Hauptkriegsverbrecher verantwortlich sind, die Massenhinrichtung polnischer Kriegs​gefangener war, die in den Wäldern von Katyn bei Smolensk von den deutsch-faschistischen Eindringlingen vorgenommen wurde.
Ich unterbreite dem Gerichtshof als Beweis für dieses Verbrechen die amtlichen Dokumente der Sonderkommission, die mit der Feststellung und Untersuchung der den Erschießungen zugrundeliegenden Umstände beauftragt war. Die Kommission handelte im Auftrag der Außerordentlichen Staatskommission.
Außer den Mitgliedern der Außerordentlichen Staatskommission, den Akademikern Burdenko, Alexis Tolstoj und dem Metropoliten Nicolas setzte sich diese Sonderkommission aus folgenden Persönlichkeiten zusammen: dem Präsidenten des Panslawischen Komitees, Generalleutnant Gundorow, dem Vorsitzenden des Exekutivausschusses der Union des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes, Kolesnikow, dem Volkskommissar für das Erziehungswesen der RSFSR, Akademiker Potemkin, dem Obersten Chef des Heeressanitätswesens der Roten Armee, Generaloberst Smirnow und dem Vorsitzenden des Exekutivausschusses des Bezirks Smolensk, Melnikow. Die Kommission umfaßte außerdem einige der bekanntesten Spezialisten als gerichtsmedizinische Sachverständige. Es würde zuviel Zeit in Anspruch nehmen, wenn ich das ausführliche Dokument, welches das Ergebnis dieser Untersuchungen darstellt, das ich jetzt als USSR-54 vorlege, vollständig verlesen wollte.
Ich werde deswegen nur einige verhältnismäßig kurze Auszüge aus dem Dokument verlesen. Auf der zweiten Seite des Dokuments, das ist Seite 223 Ihres Dokumentenbuches, lesen wir die in Ihren Akten angezeichnete Stelle:
„Die gerichtsmedizinischen Sachverständigen gaben die Anzahl der Leichname auf ca. 11.000 an. Die gerichtsmedizinischen Sachverständigen haben eine genaue Untersuchung der ausgegrabenen Leichen sowie der Dokumente und des Beweismaterials, die mit den Leichen in den Gräbern gefunden wurden, vorgenommen. Während der Ausgrabung und Untersuchung der Leichen verhörte die Kommission viele Einwohner als Zeugen. Nach ihren Aussagen konnte man die genaue Zeit sowie die Umstände feststellen, unter denen die Ver​brechen von Seiten der deutschen Eindringlinge begangen wurden."

Ich glaube, daß ich nicht alles zu verlesen brauche, was die Kommission während ihrer Untersuchung über die deutschen Verbrechen nach und nach festgestellt hat. Ich werde nur die allgemeinen Schlußfolgerungen, die die Arbeit des Komitees zusammenfaßt, verlesen. Sie finden die Zitate auf Seite 43 Originaldokuments USSR-54 oder auf Seite 264 Ihres Dokumentenbuches:

„Allgemeine Schlußfolgerungen:
Aus dem gesamten Material, das der Sonderkommission zur Verfügung steht, nämlich aus den Aussagen von mehr als 100 Zeugen, aus den Angaben der gerichtsmedizinischen Sachverständigen, aus den Dokumenten und Beweisstücken der Gräber im Walde von Katyn, ergaben sich mit unwiderlegbarer Klarheit folgende Schlußfolgerungen:
1. Kriegsgefangene Polen, die sich in drei Lagern westlich von Smolensk befanden und die zu Straßenbauarbeiten vor Kriegsausbruch verwendet wurden (Anm.: Kriegsgefangene der Russen als Zwangsarbeiter?), blieben dort auch nach dem Einfall der deutschen Eindringlinge in Smolensk bis einschließlich September 1941,
2. Im Walde von Katyn wurden von den deutschen Okkupationsbehörden im Herbst 1941 Massenerschießungen an polnischen Kriegsgefangenen aus den obengenannten Lagern begangen.

3. Die Massenerschießungen der polnischen Kriegsgefangenen im Walde von Katyn wurden von einer deutschen Militärbehörde ausgeführt, die sich unter dem Decknamen „Stab des Baubataillons 537“ verborgen hielt, und an deren Spitze der Oberleutnant Arnes und seine Mitarbeiter, Ober​leutnant Rex und Leutnant Hott, standen. (Anm.: Man beachte, daß hier ein fiktives Verbrechen ganz bestimmten, namentlich benannten Personen untergejubelt wird!)

4. Im Zusammenhang mit der Verschlechterung der allgemeinen militärischen und politischen Lage für Deutsch​land trafen  die deutschen Besatzungsbehörden  bis  Anfang 1943 eine Reihe von Provokationsmaßnahmen, um ihre eigenen Bestialitäten im Hinblick auf den Streit zwischen den Russen und den Polen den Sowjetbehörden zuzuschieben.

5. Zu diesem Zwecke versuchten
a) die deutsch-faschistischen Eindringlinge auf dem Wege der Überredung, der Bedrohung sowie barbarischer Folterungen unter den Sowjetbürgern „Zeugen“ zu finden, denen sie die lügnerischen Aussagen erpreßten, daß die kriegsgefangenen Polen von den Sowjetbehörden im Frühjahr 1940 erschossen worden wären.                                                   
b) Die deutschen Besatzungsbehörden haben im Frühjahr 1943 aus anderen Orten die Leichen der von ihnen erschossenen kriegsgefangenen Polen herbeigeschafft und sie in die ausgehobenen Gräber des Waldes von Katyn gelegt, um die Spur ihrer eigenen Bestialität zu verwischen und die Zahl der „Opfer der bolschewistischen Bestialitäten“ im Walde von Katyn zu vergrößern.
c) Während die deutschen Besatzungsbehörden die Provokationen vorbereiteten, benutzten sie etwa 500 russische Kriegsgefangene für die Arbeiten zur Aushebung der Gräber von Katyn und zur Entfernung der sie bloßstellenden Dokumente und Beweisstücke. Die russischen Kriegsgefangenen wurden gleich nach Beendigung dieser Arbeiten erschossen.

6. Durch die Angaben der gerichtsmedizinischen Sachverständigenkommission wird außerhalb jeden Zweifels festgestellt:
a) die Zeit der Erschießung, nämlich Herbst 1941;
b) die deutschen Henker haben bei der Erschießung der polnischen Kriegsgefangenen dieselbe Methode (Pistolenschuß ins Genick) angewandt, wie bei den Massenmorden an den Sowjetbürgern in anderen Städten, insbesondere in Orel, Woronesch, Krasnodar und Smolensk. (Anm.: Interessante Feststellung. Wer mag diese armen Opfer wohl auf dem Gewissen haben?)

7. Die Schlußfolgerungen, die aus den Zeugenaussagen und aus dem gerichtsmedizinischen Gutachten über die Erschießungen der kriegsgefangenen Polen durch die Deutschen im Herbst 1941 gezogen wurden, werden durch die in den Gräbern von Katyn aufgefundenen Beweisstücke und Dokumente in vollem Umfange bestätigt. (Anm.: Hört, hört!)
8. Indem die deutsch-faschistischen Eindringlinge die polnischen Kriegsgefangenen im Wald von Katyn erschossen, führten sie folgerichtig ihre Politik der physischen Ausrottung der slawischen Völker durch.“
Es folgen die Unterschriften aller Mitglieder der Kommission.“

Da es erwiesener- und zugegebenermaßen russische Täter waren, die die Verbrechen von Katyn begangen haben – wobei die Anzahl der Ermordeten lt. FAZ noch um 10.000 höher lag als vom russischen Ankläger erwähnt - erhebt sich die Frage, ob die Politik der physischen Ausrottung der slawischen Völker nicht ebenfalls eine russische Politik war. 

In der Indizierungsbegründung (keine Zensur, sondern Jugendschutz, ne!!!) für das Heft Deutschland 5/6 2004 wurde von der BPjM folgendes angeführt:

„Ein Verfasser weist explizit auf die Morde an polnischen Soldaten in Katyn hin, die von Stalins Schergen begangen, zunächst den Deutschen angelastet wurden....Das Massaker von Katyn spielt in der Argumentation von Rechtsextremisten eine gewisse Rolle. Sie führen es regelmäßig an, um zu belegen, daß genau wie dieses Massaker, was den Deutschen noch bis vor kurzem zu Unrecht vorgeworfen wurde, auch alle anderen Vorwürfe gegen die Deutschen, insbesondere was die Ermordung von Juden angeht, ebenso unbegründet seien.“

Die BPjM scheint diesen naheliegenden Gedanken aus unerfindlichen Gründen abwegig zu finden. 

Nun, zumindest hätte mit dem späten Eingeständnis des Kreml eine Wiederaufnahme aller uns von den Russen in der Nürnberger Anklage vorgeworfenen Untaten stattfinden müssen – im Zweifel für den Angeklagte, und Zweifel hätten spätestens zu diesem Zeitpunkt reichlich aufkommen müssen. Statt dessen wurde die Antiwehrmachtsshow inszeniert, um eben solche Zweifel gleich wieder zu ersticken. Man muß mit einigem Entsetzen feststellen, daß die „gesellschaftlich relevante“ Kaste der „BRD“-Politiker, Handlanger und sonstigen „BRD“-Lumpenprominenz keinerlei Interesse hat, die wahnwitzigen Vorwürfe gegen unsere Väter/Großväter in irgendeiner Weise zu entkräftigen! Heute haben wir „Religionsfreiheit“, niemand wird mehr gezwungen, an den einen oder anderen Gott zu glauben. Aber GLAUBEN müssen wir nach wie vor, nur hat sich der Inhalt des Glaubens geändert.

In der FAZ steht: „Die Hinterbliebenen zeigten bei der Kundgebung Plakate mit der Aufschrift: „Katyn 1940 – Ein sowjetischer Völkermord“ und „Wir wollen die Wahrheit wissen“. „Wir sind hier, um gegen die Fälschung der Geschichte zu protestieren“ sagte eine Frau dem Fernsehsender TVN24.“

Diesem Protest schließen wir uns an!

Daß die, welche seit Jahrzehnten ihre Menschenrechte und Menschenwürde in nicht nachahmbarer Heuchlerqualität und Verlogenheit tagtäglich in die Welt posaunen, auch im Falle Katyn über alles informiert waren, beweist das folgende Dokument.
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Ein aufschluBreiches Dokument zum Fall von Katyn

DaB die Briten und Bolschewisten eng zusammengearbeitet haben, um die bolschewistischen
Morde im Walde von Katyn moglichst zu vertuschen, ergibt sich aus einem Dokument des fran-
zisischen Aulienministeriums, das am achtzehnten Mai 1040 — also etwa vier Wochen nach der
Trmordung der polnischen Offiziere im Walde von Katyn — datiert ist. — Das Dokument, das
vom_stellvertretenden Direktor der politischen Abteilung in Paris unter dem 18, Mai 1940 als
wAufzeichnung™ gegeben wurde, triigt die bezeichnende Uberschrift: ., Russische Grausamkeiten
in Polen. — Der Text lautet in der ‘bhr‘riclzung wDer englische Botschafter hat der politischen
Abteilung mitgeteilt, daB die polnische Regierung der britischen Regierung die Veriffentlichung
einer gemeinsamen englisch-franzisisch-polnischen Erklirung vorgeschlagen hat, in der gegen
die von den Russen in Polen begangenen Grausamkeiten protestiert werden soll, — Das Foreign
Office hiillt unter den gegenwiirtigen Umstinden eine derartige Kundgebung fiir inopportun, da
ile‘l(ellnerlm praktische Bcﬂrmnng habe, andererseits aber Unzutriiglichkeiten, politischer Art
ieten kann.
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